
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 21. März 2012  

 

 

 Nr. A 194/2011 

 

Auftrag Markus Schneider (SP, Solothurn): Frist zwischen erstem und zweitem Wahl-

gang bei Majorzwahlen - bitte künftig nicht langsamer als die Berner    

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag „Frist zwischen ersten und zweitem Wahlgang bei Majorzwahlen – bitte künftig 

nicht langsamer als die Berner“ wird erheblich erklärt. 

 

Das Gesetz über die politischen Rechte (GpR, BGS 113.111) ist dahingehend anzupassen, dass die 

Frist zwischen erstem und zweitem Wahlgang bei Majorzwahlen in der Regel vier Wochen be-

trägt. Die Gesetzesanpassung ist so zu terminieren, dass die nächsten Gesamterneuerungswah-

len für den Regierungsrat mit dieser Frist durchgeführt werden können. 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Christian Imark Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler 

Staatskanzlei (ENG, STU, ROL) 

Aktuarin Justizkommission 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (674/2012)    


